
Bezirkshauptmannschaft 
Kuf stein  Kufstein, am 25. Jänner 1955  

  

Zahl: Hot - 40 24o 

Betrifft: Tagessätze für Altersheime 

An alle 
Stadt- und Gemeindeämter 
des Bezirkes 
Kufstein 

Fur  nachstehende Altersheime wird mit Wirkung vom 
1. Jänner 1955 der Verpflegssatz einheitlich pro Tag mit 

s 12.-- festgesetzt: 

Brandenberg 	 Kundl 
Brixlegg 	 Kufstein  
Ebbs 	 Rattenberg 
Häring 	 Reith bei Brixlegg 
Kirchbichl 	 Scheff au. 
Kramsach 	 Wörgl 

Dieser Verpflegesatz gilt nur  filar  jene Personen, die 
ganz oder teilweise auf Kosten der Fürsorge in einem Altersheim 

untergebracht sini. Selbstzahler haben einen Verpflegskostenbek-
trag in Höhe ihres Einkommens entsprechend zu bezahlen. Für diese 

Personen bleibt die Festsetzung der täglichen Verpflegskosten dem 
zuständigen Stadt - Gemeindeamt überlassen. 

Das Handgeld bleibt wie bisher ( S 3o.-- in der allgem. 
Fürsorge und S 5o.--  fir  Sozialrentner ) unverändert. 

Der  Bezirkshauptmann:  
Dr. Riccabona 
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